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D
ie Beziehung ist wechselhaft,
und sie ist an einem Tiefpunkt
angelangt: 30 Jahre nach dem
Schweizer Nein zum Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR)
erscheint das Einvernehmen

zwischen Bern und Brüssel schlechter als je
zuvor. Zwar sind auch nach demAbbruch der
Verhandlungen zum Rahmenabkommen alle
bilateralen Verträge in Kraft. Der Handel mit
der EU, unserer wichtigstenWirtschaftspart-
nerin, läuft bis jetzt problemlos. Doch be-
stehendeAbkommenwerdennur noch aktua-
lisiert, wenn es im Interesse der EU ist. Und
der Abschluss von neuen Verträgen wie etwa
einem Stromabkommen ist in weiter Ferne.
Zudemdürften Gegenmassnahmen aus Brüs-
sel wie die verweigerte Börsenanerkennung
oder die einschneidenden Beschränkungen

bei der Forschungszusammenarbeit häufiger
werden. Die Schweizer Chefunterhändlerin
Livia Leu ist derweil erneut mit leeren Hän-
den aus Brüssel zurückgekehrt. «Wir sind kon-
struktiv und lösungsorientiert unterwegs»,
sagte sie dieseWoche nach einemTreffenmit
EU-Vertretern. Wenn nichtssagende Floskeln
ein Gradmesser für den Stand der Gespräche
sind, steht es nicht eben gut um Letztere.
Doch trotz der neuen Eiszeit rücken die

Schweiz und die EU in einem Bereich immer
näher zusammen. Die vom früheren Staats-
sekretär Franz Blankart geprägte Formel:
«Beitrittsfähig sein, um nicht beitreten zu
müssen» bleibt eine Maxime der Europapoli-
tik. Konkret geht es darum, mit dem soge-
nannt autonomen Nachvollzug möglichst
viele Gesetze an EU-Recht anzugleichen. Der
Bundesrat schrieb 1998 von einem «Europa-

reflex» in der Gesetzgebung: NeueRegeln sind
«imAllgemeinen eurokompatibel, ausnahms-
weise nicht». Damit sollen vor allem Hinder-
nisse für dieWirtschaft abgebaut werden. Er-
staunlicherweise ist das Ausmass der freiwil-
ligen Rechtsübernahme kaum erforscht. «Es
gibt keine Liste der Bundesgesetze, die auf
EU-Recht basieren», erklärte der Bundesrat
letztes Jahr. Laut demZürcher Europarechtler
MatthiasOeschdurchdringt EU-Recht Schwei-
zer Recht inzwischen in seiner ganzen Breite
undTiefe. 40 bis 60 Prozent der neuerenBun-
desgesetze seien von EU-Recht beeinflusst.
Diese fortlaufende Rechtsübernahme sei aus
demokratischer Sicht problematisch, findet
Oesch: «Die Schweiz hat die Rechtsetzung in
durchaus relevantenBereichen faktisch an die
EU delegiert.» Daran dürfte sich trotz der ge-
trübten Beziehung so schnell nichts ändern.

Seit demEWR-NeinhatdasVerhältnis zwischenderSchweizundderEUviele
HochsundTiefs erlebt. ImMomentherrschtwiederEiszeit. Und trotzdem
kommtmansichaneinemOrt ständignäher: bei derÜbernahmevonEU-Recht.
VonDaniel Foppa (Text)undElisaForster (Illustration)

Europapolitik

Die Illustration zeigt wichtige europapolitischeWegmarken. Quellen: Luzi Bernet:
Das Schweiz-Dilemma. 30 Jahre Europapolitik / Thomas Cottier, André Holenstein:
Die Souveränität der Schweiz in Europa / Felix E. Müller: Kleine Geschichte des
Rahmenabkommens / Matthias Oesch: Schweiz – Europäische Union. Grundlagen,
Bilaterale Abkommen, Autonomer Nachvollzug / Informationen des Bundes.

6. Dezember 1992:
EWR scheitert an der Urne
50,3 Prozent der Bevölkerung
und eine klare Mehrheit der Kan-
tone sagen Nein zum EWR-Bei-
tritt. Christoph Blocher und die
SVP bodigten die Vorlage fast im
Alleingang. Die Abstimmung ist
wegweisend für die Europapoli-
tik der nächsten Jahrzehnte
und reisst einen tiefen
Röstigraben auf.

1993: Swisslex-Vorlage
Die für den EWR-Beitritt vorberei-
tete Gesetzesreform Eurolex wird
in abgespeckter Form als Swisslex
dem Parlament vorgelegt. Sie
umfasst 27 Anpassungen an das
EU-Recht, etwa im Arbeits-,
Banken- und Konsumentenrecht
sowie im Radio- und TV-Gesetz.
Das Parlament verabschiedet fast
alle Vorlagen noch im selben Jahr.
Zudemwird der Schweizer Bin-
nenmarkt durch den Abbau
interner Handelsbarrieren
gestärkt.

2000: Datenschutz
Die Schweiz passt ihr Daten-
schutzgesetz demjenigen der EU
an und erhält dafür einen «Ange-
messenheitsbeschluss». Für die
Wirtschaft ist dies zentral: Nur so
können Daten aus EU-Staaten
ohne zusätzliche Anforderungen
in die Schweiz übermittelt
werden. Die Schweiz passt ihr
Datenschutzrecht deshalb laufend
der EU an, letztmals 2020. Für
diese Anpassung steht das Okay
aus Brüssel noch aus.

1994: Ja zur Alpeninitiative
Die Bevölkerung stimmt der
Alpeninitiative zu. Diese fordert,
dass der alpenquerende Güter-
verkehr auf der Schiene erfolgt.
Brüssel ist verstimmt und sieht
das bestehende Transitabkom-
menmit der Schweiz verletzt.
Die angelaufenen Bemühungen
um bilaterale Verhandlungen
werden vorerst ausgesetzt.

1999: Bilaterale I
Die Bilateralen Verträge I werden
unterzeichnet. Die Schweiz führt
die Personenfreizügigkeit mit
der EU ein und erlässt zum Lohn-
schutz flankierendeMassnah-
men. Zudemwerden technische
Handelshemmnisse abgebaut,
der Handel mit Agrarprodukten
wird erleichtert und der Zugang
der Fluggesellschaften zu den
Luftverkehrsmärkten gesichert.
Ein Jahr später stimmt die Bevöl-
kerung den Verträgen zu.

2004: Bilaterale II
Die Schweiz und die EU unter-
zeichnen die Bilateralen Abkom-
men II. Sie vertiefen die Zusam-
menarbeit in den Bereichen Asyl,
Sicherheit, Umwelt und Kultur.
Gegen die Assoziierungsabkom-
men Schengen (Abschaffung der
systematischen Grenzkontrol-
len) und Dublin (Regelung von
Asylverfahren) wird das Referen-
dum ergriffen. Die Bevölkerung
sagt ein Jahr später Ja zu den
Abkommen.

2005: Ausdehnung
der Personenfreizügigkeit
Die Bevölkerung stimmt der Aus-
dehnung der Personenfreizügig-
keit auf die zehn neuen EU-Län-
der zu, die im Rahmen der Ost-
erweiterung zur Union stossen.

2007: Finanzmarkt
Da das Finanzmarktrecht oft revi-
diert wird, kommt es zu mehreren
Anpassungen an EU-Richtlinien.
Ein wichtiger Schritt ist das Kollek-
tivanlagengesetz von 2007, bei
dem EU-Recht unmittelbar über-
nommen wird. Auch das Finanz-
marktinfrastrukturgesetz (2015)
und das Finanzdienstleistungs-
gesetz (2020) führen zu Anglei-
chungen an EU-Recht.

18. Mai 1992: Bundesrat
beschliesst Beitrittsgesuch
Mit 4:3 Stimmen entscheidet sich
der Bundesrat, ein Beitrittsgesuch
bei der damaligen Europäischen
Gemeinschaft einzureichen. Für
das Gesuch sind Flavio Cotti
(CVP), Jean-Pascal Delamuraz
(FDP), René Felber (SP) und Adolf
Ogi (SVP). Dagegen sind Arnold
Koller (CVP), Otto Stich (SP) und
Kaspar Villiger (FDP). Zwei Tage
später wird das Gesuch in Brüssel
eingereicht.
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DynamischeRechtsübernahme
Es ist eine Hauptforderung der
EU: Damit die Schweiz weiterhin
sektoriell am EU-Binnenmarkt
teilnehmen kann, muss sie in den
entsprechenden Abkommen die
Weiterentwicklung von EU-Recht
ohne Verzögerung übernehmen.
Dies ist auch im Sinne der Schweiz,
wenn so Handelsbarrieren abge-
baut werden. Bern fordert jedoch,
dass die Übernahme nicht auto-
matisch geschieht, sondern die
hier üblichen Verfahren gelten.
Dazu gehört auch, dass neues
Recht dem fakultativen Referen-
dum unterstellt wird. Übernimmt
die Schweiz Teile des neuen EU-
Rechts nicht, kann die EU «verhält-
nismässige Ausgleichsmassnah-
men» ergreifen, wie es im Entwurf
zum Rahmenabkommen hiess.
Was das genau heisst, ist offen.
Differenzen:mittel

Streitbeilegung
Seit Jahren ist das Streitbeile-
gungsverfahren eine Knacknuss:
Welches Gericht soll entscheiden,
wenn sich die Schweiz und die EU
bei der Auslegung der bilateralen
Verträge uneins sind? Einig sind
sich Bern und Brüssel, dass
zunächst Gemischte Ausschüsse
eine Lösung suchen sollen und ein
paritätisch zusammengesetztes
Schiedsgericht allfällige Aus-
gleichsmassnahmen prüft. Geht
es beim Streit um die Auslegung
von EU-Recht, soll nach dem
Willen von Brüssel jedoch der
Europäische Gerichtshof (EuGH)
das letzteWort haben. Bern
akzeptiert grundsätzlich die
Zuständigkeit des EuGH – wehrt
sich aber dagegen, dass er allein
abschliessend entscheiden kann.

Differenzen:mittel–gross

StaatlicheBeihilfen
Brüssel missfallen die staatlichen
Beihilfen in der Schweiz, etwa
Steuervergünstigungen für Fir-
menansiedlungen oder Staats-
garantien für Kantonalbanken.
Solche Beihilfen verzerren laut
Brüssel denWettbewerb, weshalb
sie in der EU grundsätzlich verbo-
ten sind. Allerdings kennt die EU
zahlreiche Ausnahmen. Brüssel
fordert Regeln, wie die Beihilfen
überwacht und nötigenfalls besei-
tigt werden können. Bei den Ver-
handlungen zum Rahmenabkom-
men war man einer Lösung nahe.
Nun will Brüssel aber, dass das
Verbot staatlicher Beihilfen bei
allen Abkommen gelten soll,
während die Schweiz dies je nach
Abkommen aushandeln will. Das
stellt wieder neue Fragen.

Differenzen:mittel

Lohnschutz
Der Streit um den Lohnschutz ist
schuld, dass auch Gewerkschaften
und Teile der Linken EU-kritisch
geworden sind. Die Gewerkschaf-
ten wollen, dass die Schweiz wei-
terhin autonom über die flankie-
renden Massnahmen zum Lohn-
schutz entscheidet. Gesprächs-
bereiter zeigen sich die Arbeit-
nehmerverbände bei der Voran-
meldefrist. So müssen EU-Firmen,
die Arbeiter für Aufträge in die
Schweiz senden, dies acht Tage im
Vorfeld anmelden. Laut dem Ver-
band Travailsuisse könnte man die
Frist auf fünf Tage verkürzen. Die
EU will eine noch kürzere Frist und
in Streitfragen auch den Lohn-
schutz dem EU-Gerichtshof unter-
stellen. Das lehnen insbesondere
die Gewerkschaften ab.

Differenzen:mittel–gross

Unionsbürgerrichtlinie
Befürchtet wird eine Zuwande-
rung in die Sozialwerke. Mit der
Richtlinie hätten EU-Bürger, die in
der Schweiz ihre Stelle verlieren,
Anspruch auf Sozialhilfe während
sechs Monaten. Wer über ein Jahr
hier arbeitete, hätte gar unbe-
schränkt Anspruch. Derzeit haben
EU-Bürger, die weniger als ein Jahr
hier berufstätig waren, keinen und
jene, die über ein Jahr arbeiteten,
beschränkten Anspruch. Zudem
erhielten sie neu nach fünf Jahren
Daueraufenthalt-Recht und ihre
Ausschaffung würde erschwert.
Das Thema ist so umstritten, dass
man es beim Rahmenabkommen
ausgeklammert hat. Vom Tisch ist
die Richtlinie aber nicht: Für die
EU ist sie eineWeiterentwicklung
des Freizügigkeitsrechts, welche
die Schweiz übernehmenmuss.
Differenzen: gross

Kohäsionsbeiträge
Dieser Punkt hat die besten Aus-
sichten auf eine Lösung. Die EU
sieht die Beiträge als Preis für die
Teilnahme der Schweiz am EU-
Binnenmarkt. Sie fordert darum
regelmässige Zahlungen. Bern
ist grundsätzlich bereit dazu. Am
1. Juli wurde das Memorandum
of Understanding zum zweiten
Kohäsionsbeitrag in der Höhe
von 1,3 Milliarden Franken unter-
zeichnet. Verknüpft war damit die
Schweizer Hoffnung, wieder zum
Horizon-Forschungsprogramm
zugelassen zu werden. Diese Hoff-
nung hat sich bisher nicht erfüllt.
Wie gross und wie regelmässig
künftige Schweizer Beiträge sein
sollen, ist offen. Das hängt auch
stark vom Verhandlungserfolg
in den anderen Bereichen ab.

Differenzen: klein

2006: Kohäsionsmilliarde
Die Kohäsionsmilliarde wird an
der Urne angenommen. Die
Schweiz unterstützt damit Pro-
jekte in den neuen EU-Staaten.
Die EU fordert das Geld als Preis
für den sektoriellen Zugang zum
erweiterten EU-Binnenmarkt.

2013: Verhandlungen
zumRahmenabkommen
Der Bundesrat verabschiedet
ein Mandat für Verhandlungen
zu einem Rahmenabkommen.
Der Vorschlag für ein Abkom-
men, das gewissermassen die
bisherigen Abkommen bündelt,
stammt ursprünglich aus der
Schweiz. Die EU nimmt die Idee
auf, verschärft sie aber mit Ele-
menten wie der dynamischen
Rechtsübernahme – und macht
sie zur Bedingung für den
Abschluss neuer Abkommen.

2010: Cassis de Dijon
Das Cassis-de-Dijon-Prinzip tritt in
Kraft. Es erlaubt, alle in einem
EU-Land zugelassenen Produkte
auch in der Schweiz ohne weitere
Kontrollen zu vertreiben. Das Prin-
zip gilt nur einseitig: Schweizer
Produkte profitieren nicht von
einem erleichterten Marktzugang.

2014: Annahme der
Masseneinwanderungsinitiative
Die Bevölkerung sagt mit 50,3
Prozent Ja zur Masseneinwande-
rungsinitiative der SVP. Diese
fordert eine Steuerung der
Zuwanderung durch jährliche
Höchstzahlen und Kontingente.
Sie widerspricht damit der Per-
sonenfreizügigkeit. Brüssel
stoppt in der Folge die Verhand-
lungen für ein Rahmenabkom-
men.

2021: Scheitern des
Rahmenabkommens
Der Bundesrat bricht
am 26. Mai die Verhand-
lungen zum Rahmen-
abkommen ab. Laut ihm
sind die strittigen Punkte
ungelöst – vor allem beim
Lohnschutz und bei der Unions-
bürgerrichtlinie. Seither finden
zwar wieder Gespräche zwischen
der Schweiz und der EU statt, aber
keine eigentlichen Verhandlungen.

2017: Brüssel entzieht
Börsenanerkennung
Aus Sicht der EU betreibt die
Schweiz bei den Verhandlungen
zum Rahmenabkommen eine
Hinhaltetaktik. Deshalb erteilt
Brüssel in einem überraschenden
Entscheid der Schweizer Börse
nur noch die befristete Anerken-
nung. EU-Kommissar Johannes
Hahn bezeichnet die Massnahme
als «Warnschuss vor den Bug».

2017: Lebensmittel
Das Lebensmittelrecht wird dem
europäischen Recht angeglichen.
Damit gelten neu strengere
Bestimmungen bei der Deklara-
tion von Lebensmitteln sowie in
den Bereichen Hygiene, Zusatz-
stoffe oder Pestizidrückstände.

2021: Stabilex
Mit diesem Projekt sollen gesetz-
liche Differenzen zur EU bei der
Anwendung der bilateralen
Abkommen autonom ausgeräumt
werden. Das Ziel: den bilateralen
Weg nach dem Aus des Rahmen-
vertrags zu stabilisieren. Weil
bereits ein Trinkwasserbehälter-
Reiniger Stabilex heisst, hat man
den Namen inzwischen fallen-
gelassen. Das Projekt läuft aber
weiterhin.

2019: Heilmittelgesetz
Das Schweizer Heilmittelgesetz
wird jenem der EU angeglichen.
Medizinprodukte müssen neu
strengere Anforderungen erfüllen.
Zudemwerden neue EU-Vorschrif-
ten über technische oder adminis-
trative Einzelheiten in diesem
Bereich künftig «dynamisch» über-
nommen.

2015: Verhandlungen
werdenwieder aufgenommen
Es zeichnet sich ab, dass die Mas-
seneinwanderungsinitiative nicht
im Sinn der Initianten umgesetzt
wird. Das besänftigt die EU so
weit, dass die Verhandlungen zum
Rahmenabkommen wieder aufge-
nommen werden.

2020: Begrenzungsinitiative
wird abgelehnt
Die Begrenzungsinitiative schei-
tert mit 62 Prozent an der Urne.
Die SVP wollte damit die Perso-
nenfreizügigkeit ausser Kraft
setzen und nahm eine Kündigung
der bilateralen Abkommen in Kauf.
Nach dem klaren Volksnein kün-
digt der Bundesrat an, die Ver-
handlungen über die offenen
Punkte im Rahmenabkommen zu
intensivieren.

2009: Freizügigkeit wird
weitergeführt und ausgedehnt
Die Bevölkerung sagt mit rund
60 Prozent Ja zur unbefristeten
Weiterführung der Personenfrei-
zügigkeit und zu deren Ausdeh-
nung auf die neuen EU-Mitglieder
Rumänien und Bulgarien.


